
BVMed-Stellungnahme zum verkürzten Versorgungsweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BVMed vertritt im Bereich der Hörhilfen die Firmen, die gemeinsam mit den HNO-Ärzten und Kran-
kenkassen den verkürzten Versorgungsweg beschreiten. Hiervon zu unterscheiden sind Hörgeräteakus-
tiker, die ausschließlich die Versicherten in einem Ladengeschäft versorgen. In der Anhörung zur 15.
AMG-Novelle ist außer der Reihe die Umsetzung des neuen § 128 SGB V insbesondere zum verkürzten
Versorgungsweg thematisiert worden. Wir möchten daher unsere Stellungnahme vom 4. Mai 2009 zur
15. AMG-Novelle um Ausführungen zur Umsetzung des verkürzten Versorgungsweges ergänzen.

Allgemeine Anmerkungen zur Umsetzung des § 128 Abs. 4 SGB V

Wir bewerten den neuen § 128 SGB V als grundsätzlich gelungen. Er eröffnet den Patienten weiterhin

die Möglichkeit, eine gleichwertige und für ihn oft kostengünstigere Versorgung zu wählen. Gesetzge-

berischer Handlungsbedarf besteht aus unserer Sicht nicht.

Trotz des kurzen Zeitraums zwischen Einführung und Inkrafttreten des § 128 SGB V konnten die Anbie-

ter des verkürzten Versorgungswegs gemeinsam mit vielen Krankenkassen vertragliche Regelungen

schließen. Dabei wurde insbesondere auf eine transparente Vertragsgestaltung geachtet. So werden

die zum EBM zusätzlich zu erbringenden Leistungen des Arztes und die dafür zu zahlende Vergütung

vertraglich im Einzelnen festgelegt. Die Zahlung erfolgt direkt durch die Krankenkasse bzw. eine beauf-

tragte neutrale Abrechnungsstelle. Eindeutig ist also zu konstatieren, dass der Arzt eine von der Kran-

kenkasse extra vergütete Versorgungsleistung erbringt und es sich dabei nicht um Korruption oder

Schmiergelder handelt, wie in der Öffentlichkeit kolportiert. Auch die geforderten Sanktionsmöglichkei-

ten von etwaigen Verstößen sind bereits in den Verträgen enthalten.

Da sich alle Beteiligten noch in einer Lernphase befinden, sind einzelne Umsetzungsprobleme nicht

auszuschließen. Dies ist bei einer Neuregelung jedoch normal. Sollten in den derzeitigen Verträgen

daher einzelne Bestimmungen angepasst werden müssen, kann dieses jederzeit zwischen den Ver-

tragspartner erfolgen. Für weitere Vertragsverhandlungen könnten auch zu entwickelnde Leitlinien des

GKV-Spitzenverbandes hilfreich sein.

Detaillierte Ausführungen zur Umsetzung des § 128 Abs. 4 SGB V

Uns ist bewusst, dass dieser Versorgungsweg bei bisher etablierten Markteilnehmern teilweise mit

Vorbehalten gesehen wird.

Berlin, 13. Mai 2009

Sch/Pio

Tel. -25

Email: piossek@bvmed.de

per E-Mail an:

Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit des Deutschen

Bundestages

Stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktionen
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Zur Stellungnahme der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker BIHA (Ausschussdrucksache

16(14)0514(24)) möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

> Die Vertragsform mit Beitritt des Vertragsarztes zum Vertrag zwischen Kasse und Leistungserbringer

erfüllt die gesetzliche Anforderungen des § 128 Abs. 4 SGB V und gewährleistet, dass alle Beteiligten

(Krankenkassen, Leistungserbringer und kooperierende Ärzte) einheitlichen Vereinbarungen unter-

liegen.

> Die Trennung der medizinischen und handwerklichen Leistung bleibt gewährleistet. Die vertraglich

an den HNO-Arzt delegierten Leistungen unterliegen nicht dem Handwerksrecht. Die erforderliche

Qualifikation zur Durchführung delegierten Leistungen wird durch kontinuierliche Aus- und Weiter-

bildung gewährleistet.

> Delegierte Leistungen sind zusätzlich zu den vertragsärztlichen Leistungen zu erbringen. Im Falle

etwaiger Überschneidungen in Verträgen, können die Vertragsparteien im Bedarfsfall Klarstellungen

an Vereinbarungen vornehmen.

> Soft- und Hardware werden gegen Nutzungsgebühren zur Verfügung gestellt. Dies ist bereits in be-

stehenden Verträgen vereinbart. Schulungen erfolgen zur Ausbildung der Praxis in Bezug auf not-

wendige, herstellerbezogene Kenntnisse und zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, damit Patien-

ten in der Praxis optimal bedient werden können. Die erworbenen Kenntnisse und vermittelten In-

halte sind herstellerspezifisch und nicht anderweitig verwendbar, so dass ein wirtschaftlicher Vorteil

nicht gegeben ist.

> Leihgeräte für Reparaturzeiträume stellen keine Depotabgabe im Sinne von § 128 Abs. 1 SGB V dar,

weil es sich immer um ein für einen bestimmten Patienten durch den Hörgeräteakustiker angepass-

tes Gerät handelt und eben nicht um die Bevorratung von Hilfsmitteln für einen noch nicht bestimm-

ten Kreis von Patienten. Ferner erfolgt auch keine endgültige Abgabe, sondern nur eine leihweise

Überlassung eines Geräts für kurze Zeit.

> Die Beauftragung privater Abrechnungsstellen ist gem. § 302 SGB V generell zulässig und ermöglicht

dem Arzt und dem Hörgeräteakustiker als Leistungserbringer die gesetzliche Verpflichtung zur elek-

tronischen Abrechnung aus § 302 Abs. 1 SGB V zu erfüllen.

> Die Verordnung eines Hörgerätes unterliegt strengen medizinischen Indikationen. Eine willkürliche

Fallzahlausweitung ist nicht zu erwarten. Kein Patient trägt freiwillig ohne Notwendigkeit eine Hör-

hilfe, da diese im Gegensatz zu einer Brille immer noch als Prothese empfunden wird. Seit Bestehen

des verkürzten Versorgungswegs gibt es in den letzten 20 Jahren auch keine diesbezüglichen Ent-

wicklungen.

Vorschläge zur Vermeidung von Missbrauch der Vorschrift des § 128 Abs. 4 SGB V

Es gilt auszuschließen, dass Leistungserbringer den Verträgen der originären Anbieter des verkürzten

Versorgungswegs beitreten können, um ggf. bisherige unzulässige Praktiken zu substituieren.

Geeignete Vertragsinhalte sind bzw. könnten diesbezüglich sein:

> Präzise Beschreibung des Leistungsumfangs

> Festlegung des Ortes der Leistung und der Nachsorge zur Sicherstellung, dass derjenige, der die Ver-

gütung erhalten hat, auch erst später anfallende Leistungen im Rahmen der Nachbetreuung über-

nimmt

> Dokumentation aller erbrachten nicht vertragsärztlichen Leistungen am Orte der Leistungserbrin-

gung in Verbindung mit einem Prüfungsrecht der Krankenkassen

> Vereinbarung eines wissenschaftlichen Nachweis der generellen Ergebnisqualität der Versorgung

durch die Leistungserbringergruppen

> bei gleichzeitiger räumlicher Präsenz eines Ladenlokals des Leistungserbringers, Verbot der Rückver-

lagerung delegierter Leistungen, gerade im Zeitraum der Regeltragezeit, an den Leistungserbringer

Ergänzende Informationen zum verkürzten Versorgungsweg

Der verkürzte Versorgungsweg existiert schon seit 20 Jahren, seine Rechtmäßigkeit wurde durch Urteile

des Bundesgerichtshofs aus den Jahren 2000 bzw. 2001 auch bereits umfassend juristisch bestätigt. Er
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hat einen Marktanteil von ca. 10 Prozent aller jährlich in Deutschland durchgeführten Hörgeräteversor-

gungen.

Die mit den Anbietern des verkürzten Versorgungswegs kooperierenden HNO-Ärzte erbringen ärztliche

Leistungen, für welche sie ein adäquates Honorar erhalten. Es besteht für sie kein monetärer Anreiz zur

Empfehlung hochpreisiger Geräte, daher entscheidet sich auch durchschnittlich eine große Anzahl der

hörgeschädigten Patienten für eine zuzahlungsfreie Versorgung. Die Versorgung beim HNO-Arzt seines

Vertrauens gewährleistet dem Patienten zudem, dass er eine Hörgeräteversorgung wählen kann, die sich

an seinen Wünschen und nicht den wirtschaftlichen Interessen eines örtlichen Hörgeräteakustikers orien-

tiert.

Nach unserer Kenntnis kann derzeit die hohe Ergebnisqualität der Versorgung der Patienten wissenschaft-

lich nur für den verkürzten Versorgungsweg nachgewiesen werden (APHAB-Studie der Firma Sonic Inno-

vations, Hamburg / WIdO-Studie der AOK – Anlage). Obwohl örtliche Akustiker über Jahre hinweg eine

Qualitätssicherung über Fragebogen durchgeführt haben, stehen wissenschaftlich verwertbare Auswer-

tungen hierzu bisher aus. Wichtig ist auch festzuhalten, dass Geräte vergleichbarer Qualität im verkürzten

Versorgungsweg erheblich günstiger angeboten werden als im herkömmlichen Versorgungsweg.

Der verkürzte Versorgungsweg war die Hauptursache für einen erhöhten Wettbewerb im Hörgeräte-

markt. Würde er aufgrund gesetzlicher Neuregelungen zukünftig nicht mehr betrieben werden können,

ist zu erwarten, dass die Krankenkassen einem Angebotsmonopol gegenüberstehen und es zu einem sig-

nifikanten Anstieg der durchschnittlichen Kosten für ein Hörgerät führen würde, welche die Patienten

tragen müssten.

Wesentlich ist auch, dass im verkürzten Versorgungsweg über 40 Prozent aller Hörhilfen aufzahlungsfrei

abgegeben werden, während im herkömmlichen Versorgungsweg die aufzahlungsfreie Quote bei unter

5 Prozent liegt. Einkommensschwache Patienten profitieren daher in besonderer Weise vom verkürzten

Versorgungsweg. Zu berücksichtigen ist auch, dass der verkürzte Versorgungsweg den Patienten Wege

und damit Aufwand sowie Zeit erspart.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BVMed – Bundesverband

Medizintechnologie e.V.

Joachim M. Schmitt Daniela Piossek

Geschäftsführer Leiterin Referat Krankenversicherung

Mitglied des Vorstandes

Anlage (1)
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